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Nr. 5 J a h r g a n g  2 0 2 3  11.03.2023 
 

L A N D R A T S A M T  N E U S T A D T  A . D . A I S C H -  
B A D  W I N D S H E I M  

Bekanntmachung von Manövern 
 
Beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim wurde 
angemeldet, dass Einheiten der Deutschen Bundeswehr ein 
Manöver durchführen, von welchem auch der Landkreis Neu-
stadt a.d.Aisch-Bad Windsheim berührt wird:  
 
Übungsart:   Abschlussübung, Gefechtsübung 
Übungszeitraum:   20.03.2023 bis 23.03.2023  
Betroffene Gemeindegebiete: Scheinfeld, Bad Windsheim, Uf-
fenheim 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppe fernzuhalten.  
Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für Schä-
den an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige Schäden 
sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb eines Monats 
nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde o-
der innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kennt-
nis erlangt hat, schriftlich bei der Schadensregulierungsstelle des 
Bundes anzumelden.  
 
Schadensregulierungsstelle 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Tel. 0911 99 26 10 
Regionalbüro Süd Nürnberg 
Krelingstraße 50 
90408 Nürnberg 

LkrABl. Nr. 5/2023 
_____________________ 

 
S C H U L V E R B A N D  G R U N D S C H U L E  S C H E I N F E L D   

Haushaltssatzung 2023 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule Schein-
feld (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) für das 

Haushaltsjahr 2023 
Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BayRS 2230-7-1-UK), Art. 26 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) er-
lässt der Schulverband Grundschule Scheinfeld folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 536.000 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

36.200 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 395.000 €  festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebli-
che Schülerzahl nach dem 01.10.2022 auf 232 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.702,5862 € festgesetzt. 
4. Die Verwaltungsumlage wird im folgenden Jahr in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig er-
hoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht erlassen ist. 
 
(2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Scheinfeld, 15.02.2023 
Schulverband, Grundschule Scheinfeld 

Claus Seifert, Vorsitzender 
 
Hinweis: 
I. Der Schulverband Grundschule Scheinfeld hat dem Landratsamt 
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als Rechtsaufsichtsbehörde 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt. Die 
Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.  
 
II. Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 2 
BaySchFG, Art. 25, Art. 41 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3, Art. 
26 Abs. 2 GO, §§ 1 ff. der Bekanntmachungsverordnung –BekV- 
vom 19.01.1993 amtlich bekannt gemacht. Diese liegt mit ihren 
Anlagen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft zur Einsicht auf. Gleichzeitig mit der 
Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft in 
Scheinfeld, Hauptstr. 3, Zi.-Nr. 113, zur Einsicht öffentlich zugäng-
lich gemacht.  

LkrABl. Nr. 5/2023 
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S C H U L V E R B A N D  M I T T E L S C H U L E  S C H E I N F E L D  

Haushaltssatzung 2023 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Schein-
feld (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) für das 

Haushaltsjahr 2023 

 

Herausgeber: 
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Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BayRS 2230-7-1-UK), Art. 26 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) er-
lässt der Schulverband Mittelschule Scheinfeld folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 534.100 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 39.300 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 (1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 352.800  € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebli-
che Schülerzahl nach dem 01.10.2022 auf 168 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.100,0000 € fest-
gesetzt. 
4. Die Verwaltungsumlage wird im folgenden Jahr in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig er-
hoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht erlassen ist. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 70.000 € festge-
setzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Scheinfeld, 15.02.2023 
Schulverband, Mittelschule Scheinfeld 

Seifert, Vorsitzender 
 

Hinweis: 
I. Der Schulverband Mittelschule Scheinfeld hat dem Landratsamt 
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als Rechtsaufsichtsbehörde 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt. Die 
Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.  
 
II. Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 2 
BaySchFG, Art. 25, Art. 41 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3, Art. 
26 Abs. 2 GO, §§ 1 ff. der Bekanntmachungsverordnung –BekV- 

vom 19.01.1993 amtlich bekannt gemacht. Diese liegt mit ihren 
Anlagen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft zur Einsicht auf. Gleichzeitig mit der 
Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft in 
Scheinfeld, Hauptstr. 3, Zi.-Nr. 113, zur Einsicht öffentlich zugäng-
lich gemacht. 

LkrABl. Nr. 5/2023 
_____________________ 
 

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  N E U S T A D T  

A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M  
Aufgebotsverfahren 

 
Das Sparkassenbuch Nr. 3625193424 (621193424) ist in Verlust 
geraten. Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
binnen einer Frist von drei Monaten bei der Sparkasse anzumel-
den, anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im 
übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neu-
stadt a. d. Aisch, Sparkassenplatz 1 
         

Neustadt, 20.02.2023 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

LkrABl. Nr. 5/2023 
_____________________ 

 
S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  N E U S T A D T  

A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M  
Kraftloserklärung 

 
Das von der Sparkasse ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 
3116024211 (112024211) wird, nachdem die Frist von drei Mona-
ten zur Vorlage des Sparkassenbuches verstrichen ist, für kraftlos 
erklärt. 

Neustadt, 23.02.2023 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

LkrABl. Nr. 5/2023 
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Z W E C K V E R B A N D  V E R K E H R S V E R B U N D  G R O ß R A U M  

N Ü R N B E R G  
Haushaltssatzung 2023 

 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2023; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Mittel-
fränkischen Amtsblatt Nr. 2 am 15. Februar 2023, S. 18 amtlich 
bekannt gemacht. Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem 
Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
bei der Stadt Nürnberg, Direktorium Bürgerservice, Digitales und 
Recht, Plobenhofstraße 1-9, 90403 Nürnberg während der allge-
meinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

LkrABl. Nr. 5/2023 
_____________________ 
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